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«Geniligt der Bundesbeschiuss tiber dringliche Massnahmen auf dem Gebiet

der Raumplanung den Anforderungen des Landschaftsschutzes?»

Von H. Weiss, Bern

Der Begriff des Umweltschutzes ist komplex und vieldeu-
tig. Die mit ihm verbundenen Probleme werden nur selten
richtig erfasst. Man sucht sie zu verniedlichen und jenen
Massnahmen auszuweichen, die Verzichte und Opfer erfordern.
So  handhaben beispielsweise die Kantone die verschiirften
Vorschriften iiber die Bewilligung von Landrodungen stark
unterschiedlich und teilweise sehr ldssig. Es fehlt noch weit-
herum jene geistige Haltung, die unseren natiirlichen Lebens-
raum als zu bewahrende und zu pflegende Daseinsgrundlage
versteht. Dass man nicht mit einzelnen Aktionen wie dem
Pflanzen von Bdumen, dem Reinigen von Seeufern und Gewcdis-
sern usw. zum Ziele kommt, zeigen die folgenden beiden
Hinweise: Aus einer Untersuchung von H.U. Stauffer iiber
«Verdnderungen in der Flora des Aargaus» aus dem Jahr 1961
geht hervor, dass seit der Jahrhundertwende von den hoheren
Pflanzenarten 208 erloschen, 177 gefihrdet und 250 stark
gefdhrdet sind. Im Kanton Ziirich sind laut einer Erhebung
des Intiativkomitees fiir die Sicherung und den Betrieb von
Wanderwegen heute mehr als 40%, der markierten Wege dem
Strassenbau innerhalb und ausserhalb von Baugebieten sowie
dem Bau von geteerten Wald- und Giiterstrassen zum Opfer
gefallen.

DK 711:340.13

Unter diesen Umstdnden kann der Bundesbeschluss iiber
dringliche Massnahmen auf dem Gebiet der Raumplanung
den Anforderungen des Landschaftsschutzes weder in raum-
licher, noch in =zeitlicher, noch in struktureller Hinsicht
geniigen.

1. Réaumlich: Die bereits von sehr vielen Gemeinden in der
Schweiz festgelegten Bauzonen und, wo solche fehlen, die
Einzugsgebiete der generellen Kanalisationsprojekte wiirden
mehr als 12 Millionen Einwohnern Platz bieten. Die davon
betroffenen Fldchen sind so gross und so breit gestreut, dass
ihre Vollbesiedlung fiir grosse Teile der Schweiz praktisch zur
Ausloschung dessen fiithren wiirden, was wir heute unter
«Landschaft» verstehen. Dieser Zustand ist in einzelnen
Teilen des Mittellands bereits erreicht, und verschiedene
Fremdenverkehrsgebiete, Teile des Jura-Siidfusses und des
Siidtessins, sind nicht mehr weit davon entfernt. Diesen
Zustand vermochte der Bundesbeschluss iiber dringliche
Massnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung in den
meisten Kantonen nicht entscheidend zu dndern, weil viele
Kantone nicht oder nur in besonders dringlichen Féillen in
bestehende rechtsgiiltige Bauzonen eingegriffen haben und

Nicht alle provisorischen Schutzgebiete be-
decken die wirklich gefihrdeten schiitzens-
werten Landschaften. Oft wurde mehrheitlich
Wald in die Schutzgebiete einbezogen, ob-
schon er von Gesetzes wegen schon geschiitzt
ist. Beispiel: Ausschnitt aus dem Gebiet Len-
zerheide. Mitte unten: Lenzerheide, etwas
rechts der Bildmitte: das Maiensdss Sporz.
Schraffiert umrandet die provisorisch ge-
schiitzten Gebiete. Die nichteinbezogenen Ge-
biete sind um so mehr gefdahrdet

(Aufnahme der Eidg. Landestopographie,
Reproduktion genehmigt am 7. Juni 1974)
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wohl ebenso viele Kantone keinen oder nur ganz spéarlichen
Gebrauch gemacht haben von Art. 2 Abs. 2 des Beschlusses,
der es ihnen ermoglicht héitte, zu grosse, unzweckmassig
angelegte Bauzonen tempordr aufzuheben und in Gemeinden
ohne Bauzonen die bauliche Entwicklung auf das engere
Baugebiet einzufrieren. Zudem haben leider auch ldngst nicht
alle Kantone Art. 2 Absatz 3 des Bundesbeschlusses beachtet,
der ihnen erlaubt hétte, von der Ausscheidung provisorischer
Schutzgebiete abzusehen, soweit und solange die Gewdsser-
schutz- und Forstpolizeigesetzgebung bereits das Ziel des
Bundesbeschlusses erreichen.

Wenn wir diese Méingel in der Anwendung des Beschlus-
ses feststellen, so ist das kein Vorwurf an den Gesetzgeber
und auch nicht an die ausfiihrenden Behorden und Planer,
sondern nur die Feststellung, dass eine plotzliche Wendung
zum Guten nach all dem, was vorangegangen ist, nicht
eingetreten ist und offenbar auch nicht moglich war. Der
Bundesbeschluss hat manches Gebiet und manche Land-
schaft fiirs erste gerettet, und das ist eine Leistung von
unschitzbarem Wert. Aber wir diirfen uns nicht der Illu-
sion hingeben, es sei nun in rdumlicher Hinsicht alles ge-
schiitzt, was aus Griinden des Landschaftsschutzes erhalten
werden miisse.

2. Zeitlich: Es miissen beschleunigt tragfahige Planungen
erstellt werden, welche die vor Besiedlung zu schiitzenden
Gebiete retten und so den Ende 1975 ablaufenden Beschluss
abzuldsen vermogen. Die weiteren Schutzmassnahmen mis-
sen so angelegt werden, dass ihre Wirksamkeit optimal und
das Risiko einer Entschiddigung infolge materieller Enteig-
nung minimal gehalten werden kann. Es kann nicht genug
betont werden, dass eine Entschddigungspflicht noch ldngst
nicht tiberall entsteht, wo ein Gebiet vor der Uberbauung
durch die 6ffentliche Hand geschiitzt wird. Insbesondere trifft
dies fiir unerschlossenes Land zu. Die staatsrechtliche Kam-
mer des Bundesgerichts hat vor einem Jahr ein Urteil gefallt,
wonach sogar die entschiddigungslose Verkleinerung einer
Bauzone durch Auszonung eines unerschlossenen Gebiets
gutgeheissen wurde (Urteil vom 28. Juni 1972 in Sachen
Knobel und Kohler gegen Gemeinde Wald ZH). Immerhin
wird es gentigend Fille geben, wo Grundeigentiimer, gestiitzt
auf bestehendes Recht, z. B. einen Bauzonenplan, und oft mit
Zusicherungen der Behorden, Investitionen gemacht haben,
die entschiadigt werden mussen, falls ihr Land definitiv einer
Schutzzone zugewiesen wird, und zwar auch dann, wenn das
Bodenrecht und damit auch die Definition der Eigentumsga-
rantie grundlegend gedndert werden. Entschddigungsleistun-
gen miissen aber auf Fille der genannten Art beschriankt
werden. Keinesfalls darf dem immer noch da und dort
verbreiteten allgemeinen «Entschddigungsterror» nachgege-
ben werden, sonst wiirden selbst Milliarden nicht ausreichen,
um auch nur Reste der schonsten Landschaften der Schweiz
zu retten.

Auch hier, wie anderswo, werden die bestehenden Geset-
zesgrundlagen nicht gentigend ausgeschopft. Das zeigt das
Beispiel einer Schutzverordnung, welche der Kanton Ziirich
bereits 1967 fiir das grossere Gebiet Bachtel-Allmen erlassen
hat. Der Eigentiimer S. hatte 1961 am Bachtelhornli, weitab
von jedem Baugebiet, rund 50000 m2 Land fir 3,30 Fr./m?
gekauft. Die zustdndige Schitzungskommission anerkannte
das Vorliegen einer materiellen Enteignung und sprach ihm
eine Entschiddigung von 2,50 Fr./m?2 zu. Dieser Entscheid
wurde vom kant. Verwaltungsgericht aufgehoben, indem fest-
gestellt wurde, der Staat schulde dem Grundeigentiimer S.
keine Entschiddigung. Das Bundesgericht schiitzte in der
Folge diesen Entscheid und verneinte eine materielle Entei-
gung (BGE 98 1381 ff).
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Leider haben aber viele Kantone und eine sehr grosse
Zahl von Gemeinden der Zersiedlung und Einzonung schon-
ster Landschaften zu lange tatenlos zugeschaut, so dass der
Bundesbeschluss als zeitliche Uberbriickungsmassnahme
notig war. Das darf aber nicht dariiber hinwegtiuschen,
dass die Rettungsaktion mit dem Bundesbeschluss auf ge-
samtschweizerischer Ebene erst begonnen hat und noch kei-
nesfalls abgeschlossen ist.

3. Strukturell: Vielleicht darf als vereinfachte Faustregel
gelten, dass im allgemeinen unterhalb der natiirlichen bzw.
potentiellen Waldgrenze jede Landschaft sich verdndert. Wo
sich der Mensch mit seiner heutigen technisch hochgeziichte-
ten Zivilisation in die Kreisldufe eingeschaltet hat, sind diese
Verdnderungen meist negativ. Zur iberwuchernden Bautatig-
keit kommt die rasche Verarmung der einheimischen Tier-
und Pflanzenwelt infolge zunehmend industrieller Produk-
tionsmethoden in der Landwirtschaft und damit die Schwa-
chung ganzer Okosysteme, die fiir Storungen von aussen
zunehmend empfindlicher werden. Weiter werden uniiber-
baute Erholungsgebiete durch das naturwidrige Verhalten des
Publikums geschédigt.

Im ganzen ist also festzustellen, dass der Bundesbe-
schluss die Probleme der Umweltgefdhrdung nicht 16st. Viel-
mehr miissen wieder nachhaltigere Nutzungsformen mit ge-
ringerem Energie- und Giiterverschleiss angewendet werden.
Es besteht ein grosses Bediirfnis nach Wandern, Velofahren,
Skilaufen, Reiten, Rudern in naturnaher Umwelt, aber es
gibt keinen Markt dafiir, weshalb das Angebot an natur-
nahen Gebieten von Tag zu Tag kiimmerlicher wird. Es geht
also darum, rasch Freiriume fiir derartige Bediirfnisse zu
schaffen, wodurch gleichzeitig auch Modelle fiir umwelt-
freundlichere Verkehrsarten und sinnvollere Kommunika-
tionsformen verwirklicht werden konnten.

Neben der Problematik der Erholungsplanung mochte
ich auch noch das Problem des Brachlands erwdhnen. Die
Fachleute sind sich nicht einig tiber die Tragweite des
Problems in bezug auf die Verdnderung der &kologischen
Systeme. Eine Erkenntnis steht aber fest: Der Prozess der
Brachlegung beschrinkt sich keinesfalls auf Grenzertragsge-
biete im heutigen Sinn, die abgelegen oder sonst ungiinstig
sind. Schon sind auch landwirtschafliche Heimwesen in
besten Produktionslagen z.B. wegen mangelndem Nachwuchs
bedroht. Bei aller noch bestehenden Unsicherheit tiber Ur-
sachen und Auswirkungen scheint festzustehen, dass auch
dieses Problem nur vor dem Hintergrund gesamtgesellschaft-
licher und gesamtwirtschaftlicher Zusammenhénge angepackt
werden kann. Jedenfalls wirkt sich das heutige Bodenrecht
auch hier erschwerend aus, indem gute Boden der Brachle-
gung anheimfallen, weil sie nicht zum Ertragswert erhaltlich
sind, da der Eigentiimer auf deren Verkauf als Bauland hofTft.
Ferner fehlt eine Bewirtschaftungspflicht, wis sie z.B. in §26
des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes von Baden-
Wiirttemberg verankert ist, wonach die Eigentiimer von
landwirtschaftlich nutzbaren Grundstiicken zur Bewirtschaf-
tung und Pflege verpflichtet sind. Eine solche Regelung
konnte wohl auch in der Schweiz dazu beitragen, dass
kurzfristig wenigstens dort, wo ein Bewirtschaftungswille
vorhanden ist, Land nicht unnétig der Brachlegung und
damit oft genug der Begehrlichkeit nach Baulandspekulation
und spiterer Einzonung anheimfallt.

Adresse des Verfassers: H. Weiss, dipl. Ing. ETH, SIA, Schweiz.
Stiftung fiir Landschaftsschutz und Landschaftspflege, Schinzlihalde 21,
3013 Bern.

613



	"Genügt der Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiet der Raumplanung den Anforderungen des Landschaftsschutzes?"

